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Gesetz vom 21.06.1977 (GBl. S. 227), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 17.12.2009 (GBl. S. 809) m.W.v. 24.12.2009 

Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I)  
Allgemeiner Teil 

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 7 Abs. 5 G v. 7.7.2009 I 1707 

 

§ 3a Elektronische Kommunikation 

(1) Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist zulässig, soweit 
der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet. Für elektronische 
Dokumente an Behörden, die verschlüsselt oder signiert sind oder 
sonstige besondere technische Merkmale aufweisen, ist ein Zugang 
nur eröffnet, soweit dies ausdrücklich von der Behörde festgelegt 
oder im Einzelfall zwischen Behörde und Absender vereinbart wur-
de. 

(2) Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, so-
weit nicht durch Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist, durch  

 

§ 36a Elektronische Kommunikation 
(1) Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist zulässig, soweit 
der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet. 
(2) Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, so-
weit nicht durch Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist, durch 
die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das 
elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur nach dem Signaturgesetz zu versehen. Die Signierung mit 
einem Pseudonym, das die Identifizierung der Person des Signatur-
schlüsselinhabers nicht ermöglicht, ist nicht zulässig. 
(3) Ist ein der Behörde übermitteltes elektronisches Dokument für 
sie zur Bearbeitung nicht geeignet, teilt sie dies dem Absender 
unter Angabe der für sie geltenden technischen Rahmenbedingun-
gen unverzüglich mit. Macht ein Empfänger geltend, er könne das 
von der Behörde übermittelte elektronische Dokument nicht bear-
beiten, übermittelt sie es ihm erneut in einem geeigneten elektroni-
schen Format oder als Schriftstück. 
(4) Die Träger der Sozialversicherung einschließlich der Bundes-
agentur für Arbeit, ihre Verbände und Arbeitsgemeinschaften ver-
wenden unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit im jeweiligen Sozialleistungsbereich Zertifizierungs-
dienste nach dem Signaturgesetz, die eine gemeinsame und bun-
deseinheitliche Kommunikation und Übermittlung der Daten und die 
Überprüfbarkeit der qualifizierten elektronischen Signatur auf Dauer 
sicherstellen. Diese Träger sollen über ihren jeweiligen Bereich 
hinaus Zertifizierungsdienste im Sinne des Satzes 1 verwenden. 
Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Leistungserbringer 
nach dem Fünften und dem Elften Buch und die von ihnen gebilde-
ten Organisationen. 

   
Sozialgesetzbuch (SGB) Zehntes Buch (X)  
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 15 G v. 29.7.2009 I 2258 
 

§ 13 Beteiligte 

(1) Beteiligte sind 

 1.  Antragsteller und Antragsgegner, 

 2.  diejenigen, an die die Behörde den Verwaltungsakt richten 
  will oder gerichtet hat, 

 3.  diejenigen, mit denen die Behörde einen öffentlich- 
  rechtlichen Vertrag schließen will oder geschlossen hat, 

 4.  diejenigen, die nach Absatz 2 von der Behörde zu dem Ver
  fahren hinzugezogen worden sind. 

(2) Die Behörde kann von Amts wegen oder auf Antrag 

§ 12 Beteiligte 
 
(1) Beteiligte sind  

1. Antragsteller und Antragsgegner, 

2.diejenigen, an die die Behörde den Verwaltungsakt richten will 
oder gerichtet hat, 

3.diejenigen, mit denen die Behörde einen öffentlich-rechtlichen 
Vertrag schließen will oder geschlossen hat, 

4.diejenigen, die nach Absatz 2 von der Behörde zu dem Verfahren 
hinzugezogen worden sind. 

(2) Die Behörde kann von Amts wegen oder auf Antrag diejenigen, 
deren rechtliche Interessen durch den Ausgang des Verfahrens 
berührt werden können, als Beteiligte hinzuziehen. Hat der Ausgang 
des Verfahrens rechtsgestaltende Wirkung für einen Dritten, ist 
dieser auf Antrag als Beteiligter zu dem Verfahren hinzuzuziehen; 
soweit er der Behörde bekannt ist, hat diese ihn von der Einleitung 
des Verfahrens zu benachrichtigen. 

(3) Wer anzuhören ist, ohne dass die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 vorliegen, wird dadurch nicht Beteiligter. 
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§ 14 Bevollmächtigte und Beistände 

(1) Ein Beteiligter kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten 
lassen. Die Vollmacht ermächtigt zu allen das Verwaltungsverfahren 
betreffenden Verfahrenshandlungen, sofern sich aus ihrem Inhalt 
nicht etwas anderes ergibt. Der Bevollmächtigte hat auf Verlangen 
seine Vollmacht schriftlich nachzuweisen. Ein Widerruf der Voll-
macht wird der Behörde gegenüber erst wirksam, wenn er ihr zu-
geht. 

(2) Die Vollmacht wird weder durch den Tod des Vollmachtgebers 
noch durch eine Veränderung in seiner Handlungsfähigkeit oder 
seiner gesetzlichen Vertretung aufgehoben; der Bevollmächtigte hat 
jedoch, wenn er für den Rechtsnachfolger im Verwaltungsverfahren 
auftritt, dessen Vollmacht auf Verlangen schriftlich beizubringen. 

(3) Ist für das Verfahren ein Bevollmächtigter bestellt, so soll sich die 
Behörde an ihn wenden. Sie kann sich an den Beteiligten selbst 
wenden, soweit er zur Mitwirkung verpflichtet ist. Wendet sich die 
Behörde an den Beteiligten, so soll der Bevollmächtigte verständigt 
werden. Vorschriften über die Zustellung an Bevollmächtigte bleiben 
unberührt. 

(4) Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit 
einem Beistand erscheinen. Das von dem Beistand Vorgetragene 
gilt als von dem Beteiligten vorgebracht, soweit dieser nicht unver-
züglich widerspricht. 

(5) Bevollmächtigte und Beistände sind zurückzuweisen, wenn sie 
entgegen § 3 des Rechtsdienstleistungsgesetzes vom 12. Dezember 
2007 (BGBl. I S. 2840) in der jeweils geltenden Fassung Rechts-
dienstleistungen erbringen. 

(6) Bevollmächtigte und Beistände können vom Vortrag zurückge-
wiesen werden, wenn sie hierzu ungeeignet sind; vom mündlichen 
Vortrag können sie nur zurückgewiesen werden, wenn sie zum 
sachgemäßen Vortrag nicht fähig sind. Nicht zurückgewiesen wer-
den können Personen, die nach § 67 Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 3 bis 7 
der Verwaltungsgerichtsordnung zur Vertretung im verwaltungsge-
richtlichen Verfahren befugt sind. 

(7) Die Zurückweisung nach den Absätzen 5 und 6 ist auch dem 
Beteiligten, dessen Bevollmächtigter oder Beistand zurückgewiesen 
wird, mitzuteilen. Verfahrenshandlungen des zurückgewiesenen 
Bevollmächtigten oder Beistandes, die dieser nach der Zurückwei-
sung vornimmt, sind unwirksam. 

§ 13 Bevollmächtigte und Beistände 

(1) Ein Beteiligter kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten 
lassen. Die Vollmacht ermächtigt zu allen das Verwaltungsverfahren 
betreffenden Verfahrenshandlungen, sofern sich aus ihrem Inhalt 
nicht etwas anderes ergibt. Der Bevollmächtigte hat auf Verlangen 
seine Vollmacht schriftlich nachzuweisen. Ein Widerruf der Voll-
macht wird der Behörde gegenüber erst wirksam, wenn er ihr zu-
geht. 

(2) Die Vollmacht wird weder durch den Tod des Vollmachtgebers 
noch durch eine Veränderung in seiner Handlungsfähigkeit oder 
seiner gesetzlichen Vertretung aufgehoben; der Bevollmächtigte hat 
jedoch, wenn er für den Rechtsnachfolger im Verwaltungsverfahren 
auftritt, dessen Vollmacht auf Verlangen schriftlich beizubringen. 

(3) Ist für das Verfahren ein Bevollmächtigter bestellt, muss sich die 
Behörde an ihn wenden. Sie kann sich an den Beteiligten selbst 
wenden, soweit er zur Mitwirkung verpflichtet ist. Wendet sich die 
Behörde an den Beteiligten, muss der Bevollmächtigte verständigt 
werden. Vorschriften über die Zustellung an Bevollmächtigte bleiben 
unberührt. 

(4) Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit 
einem Beistand erscheinen. Das von dem Beistand Vorgetragene 
gilt als von dem Beteiligten vorgebracht, soweit dieser nicht unver-
züglich widerspricht. 

(5) Bevollmächtigte und Beistände sind zurückzuweisen, wenn sie 
entgegen § 3 des Rechtsdienstleistungsgesetzes Rechtsdienstlei-
stungen erbringen. 

(6) Bevollmächtigte und Beistände können vom Vortrag zurückge-
wiesen werden, wenn sie hierzu ungeeignet sind; vom mündlichen 
Vortrag können sie nur zurückgewiesen werden, wenn sie zum 
sachgemäßen Vortrag nicht fähig sind. Nicht zurückgewiesen wer-
den können Personen, die nach § 73 Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 3 bis 9 
des Sozialgerichtsgesetzes zur Vertretung im sozialgerichtlichen 
Verfahren befugt sind. 

(7) Die Zurückweisung nach den Absätzen 5 und 6 ist auch dem 
Beteiligten, dessen Bevollmächtigter oder Beistand zurückgewiesen 
wird, schriftlich mitzuteilen. Verfahrenshandlungen des zurückgewie-
senen Bevollmächtigten oder Beistandes, die dieser nach der Zu-
rückweisung vornimmt, sind unwirksam. 
 

§ 15 Bestellung eines Empfangsbevoll-
mächtigten 

Ein Beteiligter ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz 
oder Geschäftsleitung im Inland hat der Behörde auf Verlangen 
innerhalb einer angemessenen Frist einen Empfangsbevollmächtig-
ten im Inland zu benennen. Unterlässt er dies, gilt ein an ihn gerich-
tetes Schriftstück am siebenten Tage nach der Aufgabe zur Post und 
ein elektronisch übermitteltes Dokument am dritten Tage nach Ab-
sendung als zugegangen. Dies gilt nicht, wenn feststeht, dass das 
Dokument den Empfänger nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt 
erreicht hat. Auf die Rechtsfolgen der Unterlassung ist der Beteiligte 
hinzuweisen 

§ 14 Bestellung eines Empfangsbevoll-
mächtigten 

 
Ein Beteiligter ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz 
oder Geschäftsleitung im Inland hat der Behörde auf Verlangen 
innerhalb einer angemessenen Frist einen Empfangsbevollmächtig-
ten im Inland zu benennen. Unterlässt er dies, gilt ein an ihn gerich-
tetes Schriftstück am siebenten Tage nach der Aufgabe zur Post und 
ein elektronisch übermitteltes Dokument am dritten Tage nach der 
Absendung als zugegangen. Dies gilt nicht, wenn feststeht, dass das 
Dokument den Empfänger nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt 
erreicht hat. Auf die Rechtsfolgen der Unterlassung ist der Beteiligte 
hinzuweisen. 
 

§ 41 Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 

(1) Ein Verwaltungsakt ist demjenigen Beteiligten bekanntzugeben, 
für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird. Ist ein Be-
vollmächtigter bestellt, so kann die Bekanntgabe ihm gegenüber 
vorgenommen werden. 

(2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post 

§ 37 Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 

(1) Ein Verwaltungsakt ist demjenigen Beteiligten bekannt zu geben, 
für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird. Ist ein Be-
vollmächtigter bestellt, kann die Bekanntgabe ihm gegenüber vorge-
nommen werden. 

(2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post 
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übermittelt wird, gilt am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als 
bekannt gegeben. Ein Verwaltungsakt, der im Inland oder in das 
Ausland elektronisch übermittelt wird, gilt am dritten Tag nach der 
Absendung als bekannt gegeben. Dies gilt nicht, wenn der Verwal-
tungsakt nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im 
Zweifel hat die Behörde den Zugang des Verwaltungsaktes und den 
Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen. 

(3) Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekanntgegeben werden, 
wenn dies durch Rechtsvorschrift zugelassen ist. Eine Allgemeinver-
fügung darf auch dann öffentlich bekanntgegeben werden, wenn 
eine Bekanntgabe an die Beteiligten untunlich ist. 

(4) Die öffentliche Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektroni-
schen Verwaltungsaktes wird dadurch bewirkt, daß sein verfügender 
Teil ortsüblich bekanntgemacht wird. In der ortsüblichen Be-
kanntmachung ist anzugeben, wo der Verwaltungsakt und seine 
Begründung eingesehen werden können. Der Verwaltungsakt gilt 
zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als be-
kanntgegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon abwei-
chender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung fol-
gende Tag bestimmt werden. 

(5) Vorschriften über die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes 
mittels Zustellung bleiben unberührt. 

übermittelt wird, gilt am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als 
bekannt gegeben. Ein Verwaltungsakt, der im Inland oder Ausland 
elektronisch übermittelt wird, gilt am dritten Tag nach der Absendung 
als bekannt gegeben. Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt nicht 
oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die 
Behörde den Zugang des Verwaltungsaktes und den Zeitpunkt des 
Zugangs nachzuweisen. 

(3) Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekannt gegeben werden, 
wenn dies durch Rechtsvorschrift zugelassen ist. Eine Allgemeinver-
fügung darf auch dann öffentlich bekanntgegeben werden, wenn 
eine Bekanntgabe an die Beteiligten untunlich ist. 

(4) Die öffentliche Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektroni-
schen Verwaltungsaktes wird dadurch bewirkt, dass sein verfügen-
der Teil in der jeweils vorgeschriebenen Weise entweder ortsüblich 
oder in der sonst für amtliche Veröffentlichungen vorgeschriebenen 
Art bekannt gemacht wird. In der Bekanntmachung ist anzugeben, 
wo der Verwaltungsakt und seine Begründung eingesehen werden 
können. Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach der Bekanntma-
chung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein 
hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Be-
kanntmachung folgende Tag bestimmt werden. 

(5) Vorschriften über die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes 
mittels Zustellung bleiben unberührt. 

§ 43 Wirksamkeit des Verwaltungsaktes 

(1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er be-
stimmt ist oder der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, 
in dem er ihm bekanntgegeben wird. Der Verwaltungsakt wird mit 
dem Inhalt wirksam, mit dem er bekanntgegeben wird. 

(2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht 
zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch 
Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist.(3) Ein nichtiger Ver-
waltungsakt ist unwirksam. 
 

§ 39 Wirksamkeit des Verwaltungsaktes 

(1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er be-
stimmt ist oder der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, 
in dem er ihm bekannt gegeben wird. Der Verwaltungsakt wird mit 
dem Inhalt wirksam, mit dem er bekannt gegeben wird. 

(2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht 
zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch 
Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist. 

(3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam. 
 

§ 65 Zustellung 

(1) Soweit Zustellungen durch Behörden des Bundes, der bundes-
unmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts vorgeschrieben sind, gelten die §§ 2 bis 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes. § 5 Abs. 4 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes und § 178 Abs. 1 Nr. 2 der Zivilprozessordnung sind auf 
die nach § 73 Abs. 6 Satz 3 und 4 des Sozialgerichtsgesetzes als 
Bevollmächtigte zugelassenen Personen entsprechend anzuwen-
den. Diese Vorschriften gelten auch, soweit Zustellungen durch 
Verwaltungsbehörden der Kriegsopferversorgung vorgeschrieben 
sind. 

(2) Für die übrigen Behörden gelten die jeweiligen landesrechtlichen 
Vorschriften über das Zustellungsverfahren. 
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Verwaltungsgerichtsordnung 
Neugefasst durch Bek. v. 19. 3.1991 I 686; 

zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 21.8.2009 I 2870 

Sozialgerichtsgesetz 
Neugefasst durch Bek. v. 23.9.1975 I 2535;zuletzt geändert durch 

Art. 9 Abs. 6 G v. 30.7.2009 I 2449 

§ 72 Abhilfebescheid 
Hält die Behörde den Widerspruch für begründet, so hilft sie ihm ab 
und entscheidet über die Kosten. 

§ 85 Widerspruchsbescheid 
(1) Wird der Widerspruch für begründet erachtet, so ist ihm abzuhel-
fen. 
(2) Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, so erläßt den Wider-
spruchsbescheid 

1. die nächsthöhere Behörde oder, wenn diese eine oberste Bundes- 
oder eine oberste 

Landesbehörde ist, die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen 
hat, 

2. in Angelegenheiten der Sozialversicherung die von der Vertreter-
versammlung 

bestimmte Stelle, 

3. in Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit mit Ausnahme 
der Angelegenheiten 

nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch die von dem Vorstand 
bestimmte Stelle, 

4. in Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung die Selbst-
verwaltungsbehörde,  

soweit nicht durch Gesetz anderes bestimmt wird. 

Abweichend von Satz 1 Nr. 1 ist in Angelegenheiten nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch der zuständige Träger, der den dem 
Widerspruch zugrunde liegenden Verwaltungsakt erlassen hat, auch 
für die Entscheidung über den Widerspruch zuständig; § 44b Abs. 3 
Satz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. 
Vorschriften, nach denen im Vorverfahren Ausschüsse oder Beiräte 
an die Stelle einer Behörde treten, bleiben unberührt. Die Ausschüs-
se oder Beiräte können abweichend von Satz 1 Nr. 1 auch bei der 
Behörde gebildet werden, die den Verwaltungsakt erlassen hat. 

(3) Der Widerspruchsbescheid ist schriftlich zu erlassen, zu begrün-
den und den Beteiligten bekanntzugeben. Nimmt die Behörde eine 
Zustellung vor, gelten die §§ 2 bis 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes. § 5 Abs. 4 des Verwaltungszustellungsgesetzes und § 178 
Abs. 1 Nr. 2 der Zivilprozessordnung sind auf die nach § 73 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 3 bis 9 als Bevollmächtigte zugelassenen Personen ent-
sprechend anzuwenden. Die Beteiligten sind hierbei über die Zuläs-
sigkeit der Klage, die einzuhaltende Frist und den Sitz des zuständi-
gen Gerichts zu belehren. 

(4) Über ruhend gestellte Widersprüche kann durch eine öffentlich 
bekannt gegebene Allgemeinverfügung entschieden werden, wenn 
die den angefochtenen Verwaltungsakten zugrunde liegende Geset-
zeslage durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
bestätigt wurde, Widerspruchsbescheide gegenüber einer Vielzahl 
von Widerspruchsführern zur gleichen Zeit ergehen müssen und 
durch sie die Rechtsstellung der Betroffenen ausschließlich nach 
einem für alle identischen Maßstab verändert wird. Die öffentliche 
Bekanntgabe erfolgt durch Veröffentlichung der Entscheidung über 
den Internetauftritt der Behörde, im elektronischen Bundesanzeiger 
und in mindestens drei überregional erscheinenden Tageszeitungen. 
Auf die öffentliche Bekanntgabe, den Ort ihrer Bekanntgabe sowie 
die Klagefrist des § 87 Abs. 1 Satz 3 ist bereits in der 
Ruhensmitteilung hinzuweisen. 

§ 73 Widerspruchsbescheid 
(1) Hilft die Behörde dem Widerspruch nicht ab, so ergeht ein Wider-
spruchsbescheid. 

Diesen erläßt 

1. die nächsthöhere Behörde, soweit nicht durch Gesetz eine andere 
höhere Behörde bestimmt wird, 

2. wenn die nächsthöhere Behörde eine oberste Bundes- oder 
oberste Landesbehörde ist, die Behörde, die den Verwaltungsakt 
erlassen hat, 

3. in Selbstverwaltungsangelegenheiten die Selbstverwaltungsbe-
hörde, soweit nicht durch Gesetz anderes bestimmt wird. 

Abweichend von Satz 2 Nr. 1 kann durch Gesetz bestimmt werden, 
dass die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat, auch für die 
Entscheidung über den Widerspruch zuständig ist. 

(2) Vorschriften, nach denen im Vorverfahren des Absatzes 1 Aus-
schüsse oder Beiräte an die Stelle einer Behörde treten, bleiben 
unberührt. Die Ausschüsse oder Beiräte können abweichend von 
Absatz 1 Nr. 1 auch bei der Behörde gebildet werden, die den Ver-
waltungsakt erlassen hat. 

(3) Der Widerspruchsbescheid ist zu begründen, mit einer Rechts-
mittelbelehrung zu versehen und zuzustellen. Zugestellt wird von 
Amts wegen nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungsge-
setzes. Der Widerspruchsbescheid bestimmt auch, wer die Kosten 
trägt. 

 
 


